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Sitzungstermin

Verwaltungsausschuss 03.12.2018
Rat 06.12.2018
Beratungsgegenstand:

Wahltag fur die Direktwahl der Oberblrgermeisterin / des Oberblrgermeisters

Beschluss:

Als Wahltag fir die Direktwahl der Oberblirgermeisterin / des Oberblrgermeisters der Stadt

Emden bestimmt der Rat der Stadt Emden den 08. September 2019.

Ist eine Stichwahl durchzuflihren, so findet diese am 22. September 2019 statt.

Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsmittel fur die Durchfuhrung von Wahlen sind im Budget des FD 210 Verwaltungs-
dienste eingeplant. Die Wahlen im eigenen Wirkungskreis — Kommunalwahl und Wahl der
Oberblrgermeisterin / des Oberblrgermeisters — sind von der Stadt Emden zu tragen.
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Begrindung:

Der Wahltag fur die Direktwahl der Oberblrgermeisterin / des Oberbirgermeisters wird durch
den Rat der Stadt Emden gemaf § 45b Absatz 2 des Niedersachsischen Kommunalwahlgeset-
zes (NKWG) bestimmit.

Fur die Direktwahl der Oberblrgermeisterin / des Oberbirgermeisters im Jahr 2019 wird von
der Verwaltung vorgeschlagen, die Direktwahl am Sonntag, den 08. September 2019 stattfinden
zu lassen. Eine mogliche Stichwahl findet am zweiten Sonntag nach dem Tag der Direktwahl
statt, am 22. September 2019. Dies entspricht der gesetzlichen Regelung des § 45b Absatz 3
NKWG.

Der gesetzliche Vorlauf der Wahl der neuen Amtsinhaberin / des neuen Amtsinhabers ist mit
einem Wahltermin am 08. September 2019 gewahrt. Gleichwohl sind fiir die Vorbereitung der
Wahl einer Nachfolgerin / eines Nachfolgers vorbereitende Mallnahmen zu treffen. Eine Be-
stimmung des Wahltages zum jetzigen Zeitpunkt sorgt flr die notwendige rechtliche Klarheit.

Die Wahlperiode des Amtsinhabers Herrn Oberblrgermeister Bernd Bornemann endet am
31.10.2019. Die Amtsperiode der Nachfolgerin bzw. des Nachfolgers beginnt am 01.11.2019.

Auswirkungen auf den Demografieprozess:

Diese Beschlussvorlage hat keine Auswirkungen auf den Demografieprozess.



	FLD_voname
	Datum
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Sachverhalt
	SMC_BM_VOTEXT5
	FLD_voost

